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Delegiertenwahl 1969.

Die nächste Wahl der Delegierten des Solidaritätsfonds wird im
Frühjahr 1969 fällig. Gemäss Art.23, Ziffer 1 der Statuten des
Solidaritätsfonds sollen die Delegierten entweder durch
Sektionsversammlungen oder aber auf schriftlichem Weg bestellt werden.
Aus praktischen Gründen muss wohl von der Einberufung von
Sektionsversammlungen abgesehen werden. Das schriftliche
Verfahren, dessen Zweckmässigkeit ebenfalls fraglich ist, dürfte
die Genossenschaft mindestens Fr. 15'000.-- kosten. Diese
Umstände und die Tatsache, dass an der Delegiertenversammlung
1967 in Lugano nur acht stimmberechtigte Delegierte anwesend
waren, haben den Vorstand veranlasst, das Wahiverfahren und allenfalls

das ganze Kapitel VI der Statuten (Die Organisation der
Genossenschaft) zu überprüfen. Vorschläge für eine einfache und
dennoch zweckmässige Vertretung sollten d er Delegiertenversammlung
vom 24.8.1968 in Schaffhausen vorgelegt werden.

Vorschläge seitens der Botschaften, Konsulaten und Schweizervereinen
sind bis spätestens 31.3.1968 einzureichen.
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